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Weil es die Frauen braucht!
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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
gestatten Sie mir zu Beginn namens der 
Bundesleitung des Verbandes der Beam
ten der Bundeswehr e.V. (VBB) allen 
 Mitgliedern und Leserinnen und Lesern 
ein gutes neues Jahr zu wünschen, ver
bunden mit der Hoffnung, dass sie alle 
gesund durch das Jahr 2017 kommen.

Die erste Ausgabe eines neuen Jahres ist 
bekanntermaßen eine Doppelausgabe 
für die Monate Januar und Februar. Und 
unser VBBMagazin startet gleich zu 
 Beginn mit einem neuen äußeren 
 Erscheinungsbild. Vielfach darauf 
 angesprochen, hatte sich die Bundesge
schäftsstelle über ein neu zu gestalten
des Deckblatt Gedanken  gemacht. Das 
durch den Bundesvorstand mitgetragene 
Ergebnis liegt nunmehr vor Ihnen. Es gibt 
die lokalen Akzente unserer Verbandsar
beit wieder, die ja überwiegend in der 
Bundeshauptstadt Berlin stattfinden und 
wird bereits auf unserer FacebookSeite 
sowie auf den Stellwänden bei Veran
staltungen unseres Verbandes verwen
det. Wir hoffen natürlich alle, dass wir 

mit unserer Entscheidung auch bei Ihnen 
punkten können.

Wir wollen aber auch inhaltlich andere 
Wege beschreiten. Gewohntes erhalten, 
aber auch Themenschwerpunkte setzen. 
Bereits in den Ausgaben zuvor, wie auch 
auf der FacebookSeite, haben wir neben 
der allgemeinen Berichterstattung mit 
einer „Interviewreihe“ gezielt den Blick 
auf Sachthemen gelenkt, zuletzt mit ei
ner Fragerunde an den Abteilungsleiter 
Personal, Vizeadmiral Joachim Rühle. 
 Diese Reihe  wollen wir fortsetzen.

Für diese Ausgabe haben wir uns ent
schieden, Frauenthemen im weitesten 
Sinne ein Forum zu geben – auch deswe
gen, weil das Schlagwort von der Verein
barkeit von Familie und Beruf sich zwar 
„schön“ anhört, die Verantwortung und 
die Hauptlast in der Umsetzung jedoch 
weitestgehend auf den Schultern der 
Frauen liegt. Ich bin deshalb der Bundes
frauenvertreterin des dbb beamtenbund 
und tarifunion, Helene Wildfeuer, für  
ihre Bereitschaft dankbar, dass sie – so
zusagen in einem Eingangsstatement – 
verschiedene Schwerpunkte ihrer Arbeit 
und die der Bundesfrauenvertretung 
schlaglichtartig beleuchtet. Ebenso gilt 
mein herzlicher Dank den Kolleginnen 
Alexandra Nagel, Barbara Schladoth, 
 Marion Gerber und Antje Ott, die jeweils 
ein Projekt oder Sachthema ansprechen.

Wir hoffen, die visuellen wie auch 
 inhaltlichen Veränderungen kommen bei 
Ihnen an. Anregungen, Lob aber auch 
 Kritik sind herzlich willkommen.

Wie gewohnt beginnt mit der dbb Jah
restagung in Köln das verbandspolitische 
Jahr. Und das Wahljahr 2017 warf seine 
Schatten bereits voraus. So war die 
 Ministerpräsidentin des gastgebenden 
Bundeslandes NordrheinWestfalen, 
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Hannelore Kraft, erstmalig an
wesend und zum zweiten Mal 
die Bundeskanzlerin Frau Dr. 
Angela Merkel. Ein Schelm, wer 
Böses  dabei denkt. Beide spra
chen sich für einen gut funkti
onierenden öffentlichen Dienst 
aus und bedankten sich bei al
len Beschäftigten für deren 
erstklassige und aufopferungs
volle Arbeit. Ob den Worten 
des  Lobes auch Taten folgen, 
wird sich bei den Tarifverhand
lungen mit den Vertretern der 
Bundesländer herausstellen 
und der Bereitschaft, das Tarif
ergebnis zeit und inhaltsgleich 
auf die Landesbeamtinnen und 
beamten zu übertragen. Und 
es gehört auch dazu, dem 
 öffentlichen Dienst auch in 
 politischen Verlautbarungen 
zur Seite zu stehen und nicht 
reflexartig und undifferenziert 
Kritik dort zu üben, wo Solidari
tät gefordert wäre. Solidarität 

bedeutet auch, dem durch die 
jahrelangen pauschalen Stel
lenkürzungen entstandenen 
Kahlschlag durch nachhaltige, 
umfangreiche Neueinstellun
gen entgegenzuwirken. In die
sem Zusammenhang hätten 
sich die Bundesbeamtenver
bände eine positive Stellung
nahme des Bundesministers 
des Innern, Dr. Thomas de 
 Maizière, in Sachen Verkürzung 
der Wochenarbeitszeit für 
 Bundesbeamtinnen und Bun
desbeamte gefreut. Bedauerli
cherweise hat es sich der Bun
desinnenminister sehr einfach 
gemacht und mit dem Verweis 
auf die künftigen Neueinstel
lungen eine Notwendigkeit zur 
Verkürzung der Arbeitszeit in 
Abrede gestellt. Ein Blick zum 
bundesrepublikanischen 
 Primus Bayern könnte ihn 
 unter Umständen eines Besse
ren belehren. Dort funktioniert 

der Dreiklang: Verkürzung der 
Wochenarbeitszeit, Erhöhung 
der Besoldung sowie eine Viel
zahl von Neueinstellungen in 
allen Bereichen des öffentli
chen Dienstes. Nicht umsonst 
liegt der Freistaat Bayern, be
zogen auf diese Rahmenbedin
gungen, noch vor dem Bund auf 
dem 1. Platz. Das bedeutet für 
den Dachverband dbb sowie 
die Bundesbeamtenverbände, 
ihre Anstrengungen nochmals 
zu verstärken, um diesen nicht 
akzeptablen Missstand zu 
 beheben.

Nicht bestellt und deshalb 
wahrscheinlich qualitativ 
 unzureichend war das Ergebnis 
einer durch die Bertelsmann 
Stiftung in Auftrag gegebenen 
Studie zur Beihilfe. Wer unter 
Außerachtlassung grundsätzli
cher verfassungsrechtlicher 
Gegebenheiten argumentiert, 

handelt unseriös. Der Verband 
der Beamten der Bundeswehr 
steht zu der bewährten Tren
nung zwischen gesetzlicher 
und privater Krankenversiche
rung. Wenn man sich der Auf
fassung anschließt, dass das 
System der gesetzlichen Kran
kenversicherung reformbe
dürftig sei, dann liegt die Ver
besserung sicherlich nicht 
darin, die Anzahl der Versicher
ten zu erhöhen. Lesen Sie hier
zu auch die Stellungnahme des 
dbb beamtenbund und tarif
union auf Seite 44.

Herzlichst

Ihr

 
 

Wolfram Kamm

Gewerkschaftspolitische Frauenarbeit im dbb

Weil es die Frauen braucht!
Von Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung

Mit mehr als vier Millionen 
 Beschäftigten zählt der öffent
liche Dienst zu den größten 
 Arbeitgebern bundesweit. Vor 
allem für Frauen bietet der 
 öffentliche Dienst attraktive 
Arbeitsplätze. Eine Beschäfti
gung im Kommunal, Landes 
oder Bundesdienst sowie in 
den wirtschaftlichen Betrieben 
der öffentlichen Hand ver
spricht neben einem sicheren 
Einkommen und einem lang

fristigen Arbeitsverhältnis 
 verantwortungsvolle und viel
seitige Aufgaben in einem 
 familienfreundlichen Arbeits
umfeld. Doch auch im öffentli
chen Dienst liegen Anspruch 
und Wirklichkeit oft weit aus
einander. 

Bereits heute sind mehr als die 
Hälfte der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst Frauen. 
Mehr als drei Viertel der 

 Beschäftigten in Teilzeit sind 
weiblich. Aber nur jede vierte 
Führungsposition im öffentli
chen Dienst ist mit einer Frau 
besetzt. Auch die Gleichstel
lungsgesetze haben daran bis
her nur bedingt etwas ändern 
können. Sie sind zwar gut 
 gemacht, es hapert aber bei 
deren Umsetzung.

 < Chancengleichheit – 
nur auf dem Papier

In der Praxis beobachten wir, 
dass Frauen im öffentlichen 
Dienst nicht nur seltener beför
dert werden. Sie benötigen 
auch wesentlich länger, um 
eine Leitungsposition zu errei
chen. Besonders auffällig ist 
dies im Beamtenbereich. Das 
betrifft vor allem jene, die län

gere Zeit in Teilzeit arbeiten 
und/oder Telearbeit nutzen. 
Das stellt auch der Gleichstel
lungsindex der Bundesregie
rung fest. Danach trägt der 
hohe Frauenanteil bei Teilzeit
beschäftigung zur niedrigen 

 < Frauenpolitisch gut informiert

Alle Informationen rund um die Aktivitäten, politischen 
 Positionen, Fachpublikationen, Veranstaltungen und Seminare  
der dbb bundesfrauenvertretung finden Sie im Internet unter  
www.frauen.dbb.de. Dort können Sie den dbb FrauenNewsletter 
und den monatlich erscheinenden Informationsdienst „frauen im 
dbb“ abonnieren. Oder besuchen Sie uns einfach auf Facebook:  
https://www.facebook.com/dbbbundesfrauenvertretung
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Frauenquote bei Leitungsfunk
tionen in den obersten Bundes
behörden bei. 

Wissenschaftlich bestätigt 
 werden unsere Praxiserfah
rungen zudem von einer aktuel
len Studie des Wissenschafts
zen trums Berlin für Sozialfor 
schung (WZB). Danach wird 
 teilzeitbeschäftigten Männern 
das gleiche Schicksal zuteil. 
Auch sie müssen ihre Entschei
dung, die Arbeitszeit für die 
 Familie zu reduzieren, mit 
schlechteren Aufstiegs chancen 
und relevanten Ein kommens
einbußen bezahlen.  

Aber wie kann es sein, dass 
ausgerechnet der öffentliche 
Dienst hier Diskriminierung 
 zulässt? Schließlich gilt er als 
familienfreundlicher Arbeitge
ber, der Arbeitsmodelle wie 
Teilzeit und Telearbeit zur 
 besseren Vereinbarkeit von 
 Beruflichem und Familiärem 
unterstützt und fördert. 

 < Knackpunkt  
„dienstliche  
Beurteilung“

Wir haben das Moment aus
findig gemacht, welches zu 
dieser Schieflage führt. In der 
behördlichen Beförderungs
praxis wird die dienstliche Be
urteilung zum Einfallstor für 
mittelbare Diskriminierung. 
Knackpunkt sind die Beurtei
lungskriterien und deren Aus
legung durch die Beurteilen
den. Ein zentrales Problem ist: 
Arbeitsleistung wird noch viel 
zu selbstverständlich an der 
Anwesenheit am Arbeitsplatz 
gemessen.

Dass Frauen seltener und lang
samer befördert werden, zieht 
ein zweites Problem nach sich. 
Es verstärkt geschlechterbe
dingte Verdienstunterschiede. 
Im öffentlichen Dienst liegt der 
Gender Pay Gap bei durch
schnittlich acht Prozent; in 
 Bereichen, in denen überwie
gend Frauen tätig sind, etwa im 
Erziehungs oder Pflegedienst, 
scheren die Einkommen sogar 
um bis zu 21 Prozent auseinan

der. Eine Ursache dafür liegt in 
der niedrigen Eingruppierung 
solcher Tätigkeiten.

 < Für eine 
 geschlechtergerechte 
Alterssicherung 

Während eines Arbeitslebens 
können Verdiensteinbußen 
teilweise kompensiert werden, 
so denn ein Partnereinkom
men zur Verfügung steht. Das 
böse Erwachen kommt für vie
le Frauen, die ihre beruflichen 
Ambitionen hinter den familiä
ren für längere Zeit zurückstel
len, meist erst nach dem Ehele
ben, spätestens aber nach dem 
Berufsleben. Der Gender Pensi
on Gap beziffert den Abstand 
bei den Alterseinkünften auf 
rund 60 Prozent. Das heißt, 
Frauen im Ruhestand verfügen 
heute im Schnitt über weniger 
als die Hälfte der Altersein
künfte der Männer. Vielen 
Rentnerinnen droht im Alter 
die Armut.

Aber wie können wir das 
 ändern? Indem wir im öffent
lichen Dienst dafür Sorge 
 tragen, dass für Männer und 
Frauen eine finanzielle Absiche
rung über das Existenzminimum 
hinaus bis ans Lebensende ge
währleistet ist – unabhängig 
von ihrem  Familienstand und 
egal, ob sie Kinder erzogen ha
ben oder nicht. Echte Chancen
gleichheit eben.

Dazu müssen wir an drei Stel
len ansetzen: bei der Alterssi
cherung, bei der Sicherung der 
Einkommen und beim dienstli
chen Fortkommen. 

Mit Blick auf die Alterssiche
rung sind zwei Faktoren ent
scheidend: Der Generationen
vertrag muss im Zeitalter des 
demografischen Wandels neu 
definiert und angepasst wer
den. Dazu gehören eine besse
re Anerkennung von Familien
arbeit als generativer Beitrag 
in den Alterssicherungssyste
men sowie die systemgerechte 
Übertragung der sogenannten 
Mütterrente auf den Beamten
bereich.

Grundlage für eine gute Absi
cherung im Ruhestand blei
ben aber immer noch die 
 Erwerbseinkünfte und Beam
tenbezüge. Indem wir „typi
sche  Frauenberufe“ über die 
Eingruppierung aufwerten 
und die Verdienstmöglichkei
ten für Frauen verbessern, 
 erhöhen wir automatisch 
auch deren  Alterseinkünfte. 
Zum anderen benötigen wir 
zeitgemäße Beurteilungskri
terien, die sich stärker an   
den Arbeitsergebnissen  
orientieren. Nur so  können 
wir sicherstellen, dass auch 
die überwiegend weiblichen 
Beschäftigten, die aus 
 familiären Gründen Teilzeit 
und Telearbeit nutzen, nicht 
von der Beförderungsliste 
rutschen und – langfristig 
 gesehen – ins berufliche   
wie finanzielle Abseits  
geraten.

 < Für zukunftsfähige 
 Arbeits- und Beschäf-
tigungsbedingungen

Zusammen mit dem dbb 
 beamtenbund und tarifunion 
haben wir deshalb im Sommer 
2016 eine Initiative für ein dis
kriminierungsfreies Fortkom
men im öffentlichen Dienst 
 gestartet. Es geht uns darum, 
die Beurteilungsmaßstäbe und 
Beförderungspraktiken im 
 öffentlichen Dienst genderge
recht zu modernisieren und ins 
digitale Zeitalter zu überfüh
ren. Auf Bundes und Landes
ebene führen wir derzeit viele 
Gespräche, um das Bewusst
sein der Dienstherren zu 
 schärfen. 

Die Dringlichkeit zu handeln, 
gibt uns die rasant fortschrei
tende Digitalisierung vor. 
 Arbeit wird zunehmend flexib
ler und mobiler. Vor allem bei 

Frauen wird damit die Hoff
nung geschürt, dass sich künf
tig Karriere und Familie besser 
vereinbaren lassen. Hier müs
sen wir aber höllisch aufpas
sen, dass gerade ein Mehr an 
Flexibilität und Mobilität Frau
en in ihrer Karriereentwicklung 
nicht noch weiter zurückwirft. 
Denn gerade im öffentlichen 
Dienst, in dem der Aufstieg 
von der dienstlichen Beurtei
lung abhängt, könnten genau 
diese beiden Anforderungen zu 
Fallstricken für Frauen werden. 
Mobilität wird positiv bewer
tet, im Sinne von der Bereit
schaft, etwa längere Dienstrei
sen anzutreten oder sich für 
Beförderungsversetzung zu 
 bewerben. Unter Flexibilität 
wird vorrangig die Bereitschaft 
zur flexiblen Arbeitszeiteintei
lung bewertet, wie etwa im 
Falle von Überstunden, Wo
chenend und Feiertagsdiens
ten. In der Regel können hier 
vor allem Vollzeitbeschäftigte 
punkten und eben nicht jene, 
die Teilzeit mit Telearbeit ver
binden.

Doch hierin liegt nicht die 
 einzige Herausforderung der 
 Digitalisierung im öffentlichen 
Dienst. Mit der zunehmenden 
Entgrenzung von Arbeit gehen 
Risiken einher, die die Gesund
heit der Beschäftigten be
einträchtigen können und 
 Arbeitsplätze infrage stellen. 
Der digitale Wandel ist ein 
 gesamtgesellschaftlicher Pro
zess, der dringend gestaltet 
werden muss: geschlechter
gerecht und im Sinne der Be
schäftigten im öffentlichen 
Dienst. Dies kann nur gelingen 
Seite an Seite mit den Beschäf
tigten, der Politik und den 
 öffentlichen Arbeitgebern. 
 Dafür engagiert sich die dbb 
bundesfrauenvertretung. Denn: 
Ohne die Frauen geht es nicht! 
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